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(54) Druckvorrichtung, Druckkopf hierfür und Verfahren zum Absaugen von Druckfarbe

(57) Es ist eine Druckvorrichtung (12) zum Bedruck-
en von Artikeln wie Behälter (10) oder Flaschen offen-
bart. Die Druckvorrichtung (12) umfasst wenigstens ei-
nen Druckkopf (16), der sich zumindest während eines
Druckvorganges in einer definierten Relativposition zu
einem Druckbereich (18) an einer Artikel- oder Behälter-
außenfläche (14) befindet, und der mit einer Absaugein-
richtung (22) zum Absaugen von versprühter und/oder
verspritzter Druckfarbe gekoppelt ist. Es ist vorgesehen,
dass die Absaugeinrichtung (22) räumlich und funktional
dem wenigstens einen Druckkopf (16) zugeordnet ist.

Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren zum
Absaugen von versprühter und/oder verspritzter Druck-
farbe in unmittelbarer Nähe von Austrittsöffnungen (28)
für Druckfarbe eines Druckkopfes (16), der zum Aufbrin-
gen flüssiger Druckfarbe auf einen Druckbereich (18) ei-
nes Artikels, eines Behälters (10) oder einer Flasche o.
dgl. vorbereitet ist und der sich zumindest während eines
Druckvorganges in einer definierten Relativposition zum
Druckbereich (18) an einer Artikel- oder Behälteraußen-
fläche (14) befindet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druck-
vorrichtung mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1. Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Absaugen von versprühter und/oder verspritzter
Druckfarbe im Bereich eines Druckkopfes mit den Merk-
malen des unabhängigen Verfahrensanspruchs 11.
[0002] Druckvorrichtung zum Bedrucken von Artikeln
wie Behältern oder Flaschen sind unter anderem als sog.
Direktdruckvorrichtungen bekannt, die normalerweise
wenigstens einen elektronisch oder digital ansteuerba-
ren Druckkopf umfassen, mit dem die Artikel, Behälter
oder die Flaschen bedruckt werden können. Hierzu be-
findet sich der wenigstens eine Druckkopf zumindest
während eines Druckvorganges in einer definierten Re-
lativposition zu einem Druckbereich an einer Artikel- oder
Behälteraußenfläche, so dass der definierte Druckbe-
reich mit der Druckflüssigkeit, Druckfarbe oder Tinte be-
aufschlagt werden kann. Ein solches Direktdruckverfah-
ren kann eine Etikettierung ersetzen, da der Druckbe-
reich ein Ausstattungsmerkmal bildet, das ähnlich einem
herkömmlichen Etikett auf den Inhalt hinweist und/oder
ein verkaufsförderndes Motiv bilden kann. Für solche Di-
rektdruckverfahren können bspw. elektrostatische
Druckköpfe wie Tintenstrahl- oder ähnliche Druckköpfe
eingesetzt werden, die eine Vielzahl von Einzeldüsen
aufweisen, die normalerweise in Form einer Matrix an-
geordnet und einzeln ansteuerbar sind, so dass beliebige
Motive erzeugt werden können. Da der Druckbereich
normalerweise deutlich größer ist als der Überdeckungs-
bereich der Düsenmatrix des Druckkopfes, müssen ent-
weder der Druckkopf oder der Druckbereich zur Erzeu-
gung des Motivs durch den Druckvorgang relativ zuein-
ander bewegt werden oder beide. Sollen mehrfarbige
Motive erzeugt werden, kann die Druckvorrichtung durch
mehrere Druckköpfe mit jeweils unterschiedlichen Far-
ben gebildet werden, die normalerweise in einer festen
räumlichen Zuordnung zueinander stehen, wahlweise je-
doch auch den Druckbereichen mehrerer Behälter zuge-
ordnet sein können, wie es bspw. in der EP 2 152 519
A1 offenbart ist.
[0003] Bei den meisten Direktdruckverfahren, die mit
der Tintenstrahldrucktechnik arbeiten, entstehen uner-
wünschte Drucknebeleffekte, die zu Qualitätseinbußen
beim Druckbild sowie zu Verschmutzungsproblemen in
nachgeordneten Handhabungsstationen einer Maschi-
nenumgebung führen können. Ein solcher Drucknebel
entsteht durch  Tropfenabrisse beim Ausstoß der Druck-
flüssigkeit aus den Düsen und/oder beim Auftreffen der
Flüssigkeitsstrahlen auf dem Druckbereich des Artikels
oder Behälters und wird als feines Aerosol in unkontrol-
lierter Weise in der umgebenden Luft verteilt. Bei erhöh-
ten Druckabständen können die einzelnen Tropfen auch
durch Luftreibungseffekte stark abgebremst werden, wo-
bei ein erheblicher Anteil der Tropfenimpulse verloren
gehen kann. Hierdurch können auch Schwebezustände
auftreten. Der Sprühnebel aus fein verteilten Tinten- oder

Druckfarbenpartikeln kann sich in unerwünschter Weise
auf Elementen der jeweiligen Druckvorrichtung und/oder
auf Teilen der Maschinenumgebung ablagern, wo er Ver-
schmutzungen verursacht, die nur mit einem hohen Rei-
nigungsaufwand wieder zu entfernen sind. Auch ein Aus-
trag der Niederschläge aus Druckfarbenpartikeln auf
weitere Maschinenteile und ihre Anreicherung kann zu
erheblichen Verschmutzungsproblemen und Funktions-
störungen führen. Besonders bei hohen Maschinenlei-
stungen und der damit verbundenen hohen Transport-
geschwindigkeiten können zusätzlich Turbulenzen ent-
stehen, welche die Drucknebelbildung verstärken und/
oder zu einem unpräzisen Druckbild beitragen können.
[0004] Hinzu kommt, dass solche Tinten- oder Druck-
farbenpartikel, die sich außerhalb des eigentlichen
Druckbereichs niedergeschlagen haben, von einer Här-
testation, die mit UV-Licht arbeitet, möglicherweise nicht
erfasst werden können und dadurch nicht aushärten.
Diese Partikel können abgewischt werden und können
dadurch auch in das Getränk gelangen, das in den Be-
hälter abgefüllt wird, was je nach verwendeter Druckfar-
be zu Geschmacksbeeinträchtigungen oder gar zu Ge-
sundheitsgefährdungen führen kann.
[0005] Die EP 2 250 026 A1 schlägt zur Reduzierung
der Verschmutzungsproblematik und zur Verbesserung
der Druckqualität eine Druckvorrichtung zum Bedrucken
von Flaschen und Behältern mit mehreren Druckpositio-
nen vor, die jeweils einen Behälterträger in Gestalt eines
Flaschen- oder Behältertellers sowie einen Stempel zum
Fixieren der Flasche oder des Behälters auf dem Teller
aufweisen. Jeder Druckposition bzw. jedem Teller ist ei-
ne hülsenartige Einhausung zugeordnet, die im ge-
schlossenen Zustand den Behälter bzw. die Flasche voll-
ständig umschließt und aufnimmt. Die Einhausung bzw.
Schutzhülse nimmt weiterhin Druckköpfe auf, mit denen
die Flasche oder der Behälter bedruckt werden, ggf. mit
mehreren unterschiedlichen Farben. Auch Fixiereinrich-
tungen zum Aushärten der Druckfarbe befinden sich in-
nerhalb der verschließbaren Einhausung. Eine Absaug-
einrichtung dient dem Absaugen von versprühter Druck-
farbe, die mittels mehrerer Absaugrohre an einer Ober-
seite der Einhausung abgesaugt und über Sammelrohre
oder -leitungen zu einer gemeinsamen  Absaugvorrich-
tung geführt wird. Um das Absaugen der versprühten
Druckfarbe zu ermöglichen, ist jede Schutzhülse so aus-
gebildet dass am unteren Rand der geschlossenen
Schutzhülse eine schlitzförmige Öffnung für einen Zu-
luftstrom in den Schutzhülseninnenraum verbleibt. Nach
dem Bedrucken und Aushärten der Druckfarbe wird die
Einhausung bzw. Schutzhülse wieder geöffnet und die
bedruckte Flasche oder der bedruckte Behälter entnom-
men bzw. an einen weiteren Transportstern übergeben.
[0006] Die in der EP 2 250 026 A1 vorgeschlagene
Absaugvorrichtung erfordert einen erheblichen Bauauf-
wand für die mechanisch verschließbaren und öffenba-
ren Schutzhülsen für jede Druckposition, da alle einzel-
nen Schutzhülsen präzise angesteuert werden müssen,
ohne den Behälterstrom zu stören oder zu beeinflussen.
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Die Absaugung nach oben erfordert einen ausreichen-
den Volumenstrom der Absaugvorrichtung, kann da-
durch jedoch nicht verhindern, dass ein Teil der Druck-
farbe vor ihrem Auftreffen auf den Druckbereich des Be-
hälters nach oben mitgerissen wird und sich unter un-
günstigen Umständen im oberen Bereich des Behälters
niederschlägt, wo die niedergeschlagenen Partikel von
der Aushärteinrichtung möglicherweise nicht erreicht
werden und/oder zu einer Reduzierung der Qualitätsan-
mutung und/oder der Druckbildqualität des gesamten
Behälters führen können.
[0007] Ein vorrangiges Ziel der Erfindung besteht dar-
in, eine Druckvorrichtung zum Bedrucken von Artikeln
wie Behältern oder Flaschen mit wenigstens einem
Druckkopf zur Verfügung zu stellen, welche die genann-
ten Nachteile vermeidet. Die Druckvorrichtung soll einen
mechanisch einfachen Aufbau aufweisen und in der Lage
sein, möglichst große Anteile an Sprühnebel von ausge-
stoßener Druckfarbe zu entfernen und/oder zu vermei-
den, ohne dass größere Artikel- oder Behälteraußenflä-
chen dem Sprühnebel ausgesetzt werden.
[0008] Dieses Ziel der Erfindung wird mit den Gegen-
ständen der unabhängigen Ansprüche erreicht. Merkma-
le vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen. Zur Erreichung
des genannten Ziels schlägt die Erfindung eine Druck-
vorrichtung mit mindestens einem Druckkopf vor, der
sich zumindest während eines Druckvorganges in einer
definierten Relativposition zu einem Druckbereich an ei-
ner Artikel- oder Behälteraußenfläche befindet und dafür
vorbereitet ist, flüssige Druckfarbe auf den Artikel, den
Behälter oder die Flasche aufzubringen, wahlweise in
Einfarben- oder Mehrfarbendruck, die anschließend aus-
härtet und trocknet und auf diese Weise ein nachträglich
aufgebrachtes Etikett ersetzen kann. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung ist der Druckkopf bzw. die Druckvor-
richtung mit einer Absaugeinrichtung zum  Absaugen von
versprühter und/oder verspritzter Druckfarbe gekoppelt,
die räumlich und funktional dem wenigstens einen Drucck-
opf zugeordnet ist. Mit dem Begriff der räumlichen Zu-
ordnung ist gemeint, dass die Absaugeinrichtung nicht
nur in der Umgebung des Druckkopfes und dessen Aus-
trittsöffnungen angeordnet ist, so dass Drucknebel aus
der Umgebung des Druckkopfes und/oder des Druckbe-
reichs abgesaugt wird, sondern dass weitgehend alle aus
dem Druckkopf ausgetretenen und von der auf dem Be-
hälter aufzubringenden Druckfarbe abgelösten Partikel,
Satelliten, Tröpfchen etc., die in der Lage sind, sich als
störender Drucknebel abseits des eigentlichen Druckbe-
reichs abzusetzen und niederzuschlagen, in unmittelba-
rer Nähe zu den Austrittsöffnungen des Druckkopfes für
die ausgestoßene flüssige Druckfarbe abgesaugt wer-
den, und zwar vorzugsweise unmittelbar nach ihrer Ent-
stehung und nicht erst nach Ausbildung eines Druckne-
bels in Nähe der Druckvorrichtung. Mit dem Begriff der
funktionalen Zuordnung ist gemeint, dass die Absaug-
einrichtung die abgelösten Partikel und Tröpfchen nicht
aus einer größeren räumlichen Umgebung, einer Kam-

mer o. dgl. absaugt, sondern unmittelbar nach ihrer Ent-
stehung an den Austrittsöffnungen des Druckkopfes, so
dass sie bereits abgesaugt werden, bevor sie sich an
dem Behälter oder der Maschinenumgebung nieder-
schlagen und dort zu störendem Farbnebel führen kön-
nen.
[0009] Grundsätzlich eignet sich die erfindungsgemä-
ße Druckvorrichtung zum Bedrucken aller Arten von Ar-
tikeln, Verpackungen, Behältern, Flaschen, Dosen etc.,
die an ihren Außenflächen einen definierbaren Druckbe-
reich aufweisen und für einen Druckkopf erreichbar sind.
[0010] Die bei Ink-Jet-Bedruckungen unvermeidlichen
Tröpfchenbildungen durch Tropfenabrisse und/oder auf-
grund von Luftreibungseffekten auftretenden Schwebe-
zustände, die insbesondere bei größeren Druckdistan-
zen entstehen, können mit der erfindungsgemäßen Ab-
saugeinrichtung weitestgehend entfernt werden, so dass
eine hohe Druckqualität und eine minimale Maschinen-
verschmutzung gewährleistet werden kann. Es sollte in
diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass sich
Tröpfchenabrisse und die erwähnten Schwebezustände
(z.B. abgebremste Tröpfchen, Schwebeteile und Aero-
sole) bei der Ink-Jet-Drucktechnik generell nicht ganz
vermeiden lassen. Allerdings tragen die erfindungsge-
mäßen Optimierungsmaßnahmen ganz wesentlich dazu
bei, diese nachteiligen Effekte so gering wie möglich zu
halten. Die Absaugung findet dabei nicht wie bei bekann-
ten Druckstationen in geschlossenen Einhausungen
oder auf umlaufenden Elementen statt, sondern direkt
an den feststehenden oder beweglichen Druckköpfen.
Es wird nicht in einem geschlossenen Gehäuse oder ei-
ner Einhausung abgesaugt, sondern  im offenen Raum,
wobei die Absaugung vor, nach, oberhalb und/oder un-
terhalb des Druckkopfes erfolgen kann. Vorteilig ist dabei
der fehlende Aufwand, der bei einer bewegten und/oder
umlaufenden Absaugung in Gestalt von Drehverteilern
und der Unterdruckerzeugung an den drehenden oder
bewegten Teilen erforderlich wäre. Die mit einer Einhau-
sung verbundene aufwändige Öffnungs- und Schließme-
chanik kann ebenfalls entfallen. Zudem befindet sich die
Absaugung unmittelbar dort, wo auch der Drucknebel
entsteht. Eine Verschmutzung von Bauteilen wie auch
von Einhausungselementen etc. ist mit der vorliegenden
Erfindung auf ein Minimum reduziert.
[0011] Bei der erfindungsgemäßen Druckvorrichtung
ist die Absaugeinrichtung somit in unmittelbarer Nähe zu
Austrittsöffnungen im Druckkopf für die Druckfarbe an-
geordnet. So kann die Absaugeinrichtung wahlweise in
baulicher Einheit mit dem Druckkopf zusammengefasst
und/oder in diesem integriert sein. Es ist jedoch auch
möglich, die Absaugeinrichtung in einer Weise mit dem
Druckkopf zu kombinieren, dass sie an Gehäuseaußen-
seiten geführt und angebracht ist, so dass die Absaug-
öffnungen in unmittelbarer Nähe zu den Austrittsöffnun-
gen des Druckkopfes für die Druckfarbe zum Liegen
kommen.
[0012] Die Absaugeinrichtung kann bspw. eine, zwei,
drei oder mehr Ansaugöffnungen und/oder Ansaugschlit-
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ze aufweisen, die wahlweise im Druckkopf bzw. in des-
sen Gehäuse integriert oder außen am Druckkopf ange-
ordnet sein können. Eine integrierte Anordnung kann
bspw. in einer Weise ausgestaltet sein, dass mehrere
Ansaugschlitze zu beiden Seiten von Düsenöffnungen
des Druckkopfes angeordnet sind, so dass sich die An-
saugschlitze in Bewegungsrichtung vor und hinter den
Düsenöffnungen befinden, wenn der Artikel oder Behäl-
ter zur Erzeugung des Druckbildes bei fest stehendem
Druckkopf oszillierend in horizontaler Richtung bewegt
wird. Mit solchen Druckköpfen können aber auch Form-
behälter und/oder nicht rotierbare oder nur teilweise ro-
tierbare Behälter durch eine reine Relativbewegung oder
eine gekoppelte Bewegung - teilrotative und translative
Bewegung - bedruckt werden. Grundsätzlich gilt, dass
der Druckkopf wahlweise fest stehen oder beweglich an-
geordnet sein kann. Die erfindungsgemäße Absaugung
kann selbstverständlich auch bei einem beweglichen
Druckkopf realisiert werden. Bei einer solchen Variante
müsste sich die Absaugeinrichtung ortsfest zum Drucck-
opf befinden und mit diesem mit bewegen. Wenn also
von einer oszillierenden Bewegung gesprochen wird, so
ist dies in keiner Weise einschränkend auf eine bestimm-
te Bewegungsrichtung zu verstehen, sondern meint eine
Hin- und Her-Bewegung in allen denkbaren und sinnvol-
len Raumrichtungen.
[0013] In gleicher Weise können die Ansaugschlitze
oberhalb und unterhalb der Düsenöffnungen angeordnet
sein, so dass sich die Ansaugschlitze in Bewegungsrich-
tung oberhalb und unterhalb der Düsenöffnungen befin-
den, wenn der Artikel oder Behälter zur Erzeugung des
Druckbildes bei fest stehendem Druckkopf oszillierend
in vertikaler Richtung und/oder in kombinierten Richtun-
gen bewegt wird. Auch ringförmige oder ringsegmentför-
mige Ansaugöffnungen sind denkbar, welche ringförmig
um die zentralen Düsenöffnungen angeordnet sind. Dar-
über hinaus sind auch zahlreiche andere Gestaltungs-
varianten für die Ansaugöffnungen denkbar, so bspw.
außen am Gehäuse des Druckkopfes angebrachte An-
saugdüsen, Ansaugleitungen, Ansaugschlitze o. dgl., die
wahlweise abnehmbar bzw. demontierbar ausgestaltet
sein können.
[0014] Die durch den Druckprozess entstehenden
schwebenden Tröpfchen - die sog. Satellitentröpfchen -
werden benachbart zu den Düsen des Druckkopfes ab-
gesaugt. Für eine störungs- und berührungsfreie Dre-
hung bzw. Bewegung des zu bedruckenden Behälters
vor dem Druckkopf ist ein Zwischenraum erforderlich,
aus dem während des Druckprozesses der Drucknebel
abgesaugt werden soll. Die Ablenkung der von den
Druckdüsen mit hoher Geschwindigkeit abgegebenen
Tintentröpfchen soll dabei so gering wie möglich sein,
um die Druckqualität nicht zu beeinträchtigen. Vorteilhaft
ist hierfür eine Absaugung rings um den Druckkopf oder
eine Absaugung vor und hinter dem Druckkopf in der
Bewegungsrichtung des zu bedruckenden Objektes.
Durch die Relativbewegung des zu bedruckenden Kör-
pers und der Überlagerung der Absaugströmungen ent-

steht zwischen Behälter und Druckkopf ein behälterspe-
zifisches Strömungsprofil. Durch Absaugung der jewei-
ligen Volumenströme der Schlitzabsaugungen kann die-
ses Strömungsprofil für eine optimale Absaugung des
Drucknebels bei minimaler Beeinflussung des Ink-Jet-
Drucks erreicht werden.
[0015] Von Vorteil kann es darüber hinaus sein, wenn
die Absaugeinrichtung mit variablem und/oder steuer-
oder regelbarem Saugdruck beaufschlagbar ist, wobei
der Saugdruck bspw. für zwei oder mehr Ansaugöffnun-
gen oder Schlitze jeweils unterschiedlich einstellbar und/
oder regelbar sein kann. Auf diese Weise kann die Druck-
nebelabsaugung an unterschiedliche Betriebsbedingun-
gen wie bspw. an unterschiedliche Abstände des Drucck-
opfes von dem zu bedruckenden Druckbereich auf dem
Artikel oder Behälter eingestellt werden. Auch unter-
schiedliche Saugdrücke an zwei oder mehr Ansaugöff-
nungen des Druckkopfes können sinnvoll sein, wenn
bspw. der Saugströmung eine bestimmte Richtung auf-
geprägt werden soll oder wenn diese abhängig von den
jeweiligen Verarbeitungs- und/oder Druckgeschwindig-
keiten veränderbar sein soll.
[0016] Eine Ansaugschlitzbreite eines Ansaugschlit-
zes bzw. einer Ansaugöffnung kann bspw. zwischen 0,1
mm und 10 mm, vorzugsweise zwischen 0,2 und 7 mm,
besonders bevorzugt 0,2 bis 5 mm betragen. Diese Di-
mensionen haben sich in der Praxis als vorteilhaft her-
ausgestellt, wobei die größeren Querschnitte und
Schlitzbreiten dann sinnvoll einzusetzen sind, wenn der
Abstand zwischen dem Druckkopf und dem Druckbe-
reich auf dem Artikel oder Behälter relativ groß ist, was
insbesondere bei unebenem Druckbereich oder reliefar-
tigen Ausprägungen an der Behältermantelfläche not-
wendig ist, da in diesem Fall für eine effektive Absaugung
ein relativ großer Volumenstrom erforderlich ist. Bei sol-
chen Behälteroberflächen kann der Druckabstand bspw.
bis zu 7 mm oder mehr betragen. Bei zu geringen Quer-
schnitten der Ansaugöffnungen würde ein großer Saug-
volumenstrom jedoch zu einer sehr hohen Luftgeschwin-
digkeit der Saugströmung führen, was die Druckqualität
unter Umständen negativ beeinflussen könnte, da in die-
sem Fall auch Anteile der Druckfarbe abgesaugt bzw.
die mit hoher Geschwindigkeit aus den Düsen austreten-
de Druckfarbe abgelenkt werden könnte. Bei sehr gerin-
gen Abständen zwischen Druckkopf und Druckbereich
von bspw. 1 mm oder weniger kann der Saugvolumen-
strom dagegen kleiner ausfallen, wodurch auch kleinere
Schlitzbreiten und -querschnitte der Ansaugöffnungen
sinnvoll sind.
[0017] Durch eine angepasste Gestaltung der Geome-
trie der Ansaugkanäle und deren Seitenwandgestaltung
können die Strömungsgeschwindigkeiten entlang des
Absaugschlitzes beeinflusst und variiert werden und so-
mit dem typischen Erzeugungsort des Tintennebels an-
gepasst werden. So kann es abhängig vom Behälterde-
sign und der daraus resultierenden unterschiedlichen
Druckabstände sinnvoll sein, die Strömungsgeschwin-
digkeiten in Bereichen mit großen Druckabständen zu
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vergrößern. Eine Vergrößerung der Strömungsge-
schwindigkeit lässt sich bspw. durch eine Querschnitts-
verengung erreichen. Zudem ist es denkbar, unter-
schiedliche Strömungsgeschwindigkeiten durch Anpas-
sen der Saugleistung zu erreichen.
[0018] Die Erzeugung des notwendigen Unterdrucks
bzw. Saugvolumenstroms kann wahlweise zentral über
verteilte Leitungen oder lokal für die einzelnen Druckköp-
fe bzw. deren Absaugeinrichtungen erfolgen.
[0019] Jede der Ansaugöffnungen kann darüber hin-
aus mit Einrichtungen zur Zurückhaltung angesaugter
Flüssigkeit wie einer sog. Tintenfalle ausgestattet sein,
bspw. in Form einer Mulde, eines Schwamms o. dgl., so
dass die Druckköpfe verschwenkt werden können (z.B.
beim Format- oder Produktwechsel), ohne dass darin be-
findliche  und/oder abgesetzte bzw. kondensierte flüssi-
ge Druckfarbe aus der Absaugöffnung austritt. Eine Mul-
de oder Rinne kann in einem unteren Bereich der An-
saugöffnung angeordnet sein, so dass im Bereich der
Ansaugöffnung kondensierte oder niedergeschlagene
Druckflüssigkeit dort festgehalten wird und abgezogen
werden kann, bevor sie in unerwünschter Weise aus der
Ansaugöffnung austritt, bevor sie von der Saugströmung
mitgerissen wurde.
[0020] Da der Druckkopf mitsamt der Absaugeinrich-
tung auch in geneigter Lage variabel betreibbar sein soll-
te oder aber zu Wartungszwecken oder bei Produkt-
wechseln geneigt werden kann, muss durch geeignete
Maßnahmen ein Herauslaufen der eingesaugten Tinten-
tröpfchen verhindert werden können. Dies kann bspw.
durch die erwähnten Tintenfallen, durch einen Bypass
mit Absaugeinrichtung, durch saugende Schwämme
oder ähnliche Einrichtungen realisiert werden.
[0021] Weiterhin kann der Druckvorrichtung eine Fi-
xiereinrichtung zum Aushärten der Druckfarbe auf dem
Druckbereich des Artikels, des Behälters oder der Fla-
sche zugeordnet bzw. nachgeordnet sein, die einen Fi-
xierbereich abdeckt, die größer ist als der Druckbereich
und zu mehreren, vorzugsweise allen Seiten über diesen
Druckbereich hinausreicht. In diesem Zusammenhang
kann jedem Druckkopf wahlweise eine eigene Härte-
oder Fixiereinrichtung zugeordnet sein, die für eine Teil-
härtung nach jeder aufgebrachten Farbe sorgen kann.
Nach dem Aufbringen der kompletten Bedruckung eines
Behälters kann dieser beispielsweise einer UV-Härtung
unterzogen werden.
[0022] Die Erfindung betrifft weiterhin einen Druckkopf
zum Aufbringen flüssiger Druckfarbe auf einen Druckbe-
reich, der insbesondere Teil einer Druckvorrichtung ge-
mäß einer der zuvor beschriebenen Ausführungsvarian-
ten ist und eine integrierte Absaugeinrichtung aufweist.
[0023] Schließlich umfasst die Erfindung ein Verfahren
zum Absaugen von versprühter und/oder verspritzter
Druckfarbe in unmittelbarer Nähe von Austrittsöffnungen
für Druckfarbe eines Druckkopfes, der zum Aufbringen
flüssiger Druckfarbe auf einen Druckbereich eines Arti-
kels, eines Behälters oder einer Flasche o. dgl. vorbe-
reitet ist und der sich zumindest während eines Druck-

vorganges in einer definierten Relativposition zum
Druckbereich an einer Artikel- oder Behälteraußenfläche
befindet. Bei dem Verfahren kann eine Vielzahl von ab-
gelösten Satelliten und/oder schwebenden Tröpfchen
der flüssigen Druckfarbe in Nähe des Druckbereichs, ins-
besondere in unmittelbarer Nähe des der Austrittsöffnun-
gen des Druckkopfes und/oder in unmittelbarer Nähe
zum Druckbereich  des Artikels oder Behälter abgesaugt
werden. Zudem kann an wenigstens einer Absaugöff-
nung ein variabler Volumenstrom anliegen, der zwischen
0 und ca. 20 m3/h betragen kann. Es können auch an
mehreren Absaugöffnungen jeweils unterschiedliche
und/oder variable Volumenströme anliegen, die jeweils
zwischen 0 und ca. 20 m3/h betragen können.
[0024] Neben den oben erwähnten Varianten und Er-
findungsaspekten sind weitere Optionen denkbar, so
bspw. eine Fehlererkennung, die mit der Absaugeinrich-
tung in einer Weise gekoppelt ist, dass die Absaugein-
richtung in Abhängigkeit von optischen Messparame-
tern, die in der Fehlererkennung gewonnen werden, ge-
regelt oder gesteuert wird, um bspw. eine stärkere Ab-
saugung bei stärkerer Drucknebelbildung oder eine
schwächere Absaugung bei zu stark abgelenkter Druck-
farbe und einer damit verbundenen Verschlechterung
der Druckqualität einzustellen. Eine weitere Option stellt
eine zusätzliche Einhausung oder Leitelemente der je-
weiligen Druckstationen dar, um auf diese Weise die Ab-
saugluftströmungen exakter lenken zu können und eine
Drucknebelbildung außerhalb der Druckbereiche voll-
ständig auszuschließen. Darüber hinaus sind unter-
schiedliche Varianten eines Mehrfarbendrucks denkbar,
so bspw. ein drehbarer Ring mit daran angeordneten
Druckköpfen, die relativ zu den Behälterpositionen be-
wegt werden können, um bspw. nacheinander unter-
schiedliche Druckfarben aufbringen zu können.
[0025] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt in zwei schematischen Ansichten einen
Kunststoffbehälter, der mittels einer Druckvorrich-
tung im Direktdruckverfahren an seiner Außenman-
telfläche bedruckt wird.

Fig. 2 zeigt eine schematische Perspektivansicht ei-
ner Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen
Druckkopfes.

Fig. 3 zeigt in einer schematischen Draufsicht die
Strömungsverhältnisse beim Bedrucken eines Be-
hälters.

Fig. 4 zeigt einen schematischen Längsschnitt durch
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einen Ansaugkanal eines Druckkopfes.

Fig. 5 zeigt einen Detailschnitt eines Teils des An-
saugkanals des Druckkopfes.

Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung eines
Förderabschnittes mit einem Druckbereich zur direk-
ten Bedruckung von Behältern.

Fig. 7 zeigt eine Ausführungsvariante eines ringför-
migen Druckbereichs, der einem Förderstern der
Anlage zugeordnet ist.

[0026] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung oder das er-
findungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können
und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
[0027] Die beiden schematischen Ansichten der Fig.
1 zeigen einen Kunststoffbehälter 10, der mittels einer
erfindungsgemäßen Druckvorrichtung 12 im Direkt-
druckverfahren an seiner Außenmantelfläche 14 be-
druckt wird. Der Kunststoffbehälter 10 kann insbesonde-
re ein PET-Behälter sein, wie er in der Getränkeindustrie
in großer Anzahl eingesetzt wird. Nach dem Bedrucken
kann der Behälter 10 in einer nachgeordneten Abfüllsta-
tion mit einer Flüssigkeit wie einem Getränk befüllt und
anschließend an seiner oberseitigen Öffnung gasdicht
verschlossen werden. Die Druckvorrichtung 12 umfasst
mindestens einen Druckkopf 16, der sich zumindest wäh-
rend eines Druckvorganges in einer definierten Relativ-
position zu einem Druckbereich 18 an der Behälterman-
telfläche 14 befindet und dafür vorbereitet ist, flüssige
Druckfarbe 20 auf den Behälter 10 oder die Flasche auf-
zubringen. Nach dem Bedrucken des Behälters 10 kann
die im Druckbereich 18 aufgebrachte Druckfarbe 20 aus-
gehärtet werden, bspw. mittels einer UV-Aushärtung,
mittels Erwärmung oder durch andere geeignete
Maßnahmen. Diese Aushärtung (nicht dargestellt) kann
wahlweise unmittelbar nach dem Bedrucken jedes ein-
zelnen Behälters 10 in einem zeitlich unmittelbar nach-
folgenden Bearbeitungsschritt oder in einer nachgeord-
neten Behandlungsstation erfolgen.
[0028] Die Beaufschlagung des Druckbereichs 18 mit
Druckfarbe 20 kann wahlweise im Einfarben- oder Mehr-
farbendruck erfolgen, wobei ein Mehrfarbendruck nor-
malerweise mehrere Druckköpfe 16 erfordert, die nach-
einander jeweils unterschiedliche Druckfarbe  20 aufbrin-
gen. Diese Art der Direktbedruckung kann ein nachträg-
lich aufgebrachtes Etikett ersetzen. Wahlweise kann die
Bedruckung jedoch auch auf ein zuvor aufgebrachtes
Blanko-Etikett aufgebracht werden.
[0029] Der Druckkopf 16 der Druckvorrichtung 12 ist
mit einer Absaugeinrichtung 22 zum Absaugen von ver-

sprühter und/oder verspritzter Druckfarbe 20 gekoppelt,
was durch die unterbrochenen Pfeile in der Seitenansicht
der Fig. 1a und in der Draufsicht der Fig. 1b angedeutet
ist, welche jeweils eine Absaugluftströmung 24 andeu-
ten, die verspritzte und/oder versprühte Druckfarbe 20
aus einem Raum zwischen dem Druckkopf 16 und dem
Druckbereich 18 absaugen. Gemäß der vorliegenden Er-
findung ist die Absaugeinrichtung 22 dem Druckkopf 16
sowohl räumlich als auch funktional zugeordnet. Die
räumliche Zuordnung - damit ist bspw. eine Integration
der Absaugeinrichtung 22 im Gehäuse 26 des Druckkop-
fes 16 gemeint - hat zur Folge, dass die Absaugeinrich-
tung 22 nicht nur in der näheren Umgebung des Drucck-
opfes 16 und dessen Austrittsöffnungen für die Druck-
farbe 20 angeordnet ist, so dass Drucknebel aus der Um-
gebung des Druckkopfes 16 und/oder des Druckbereichs
abgesaugt wird, sondern dass weitgehend alle aus dem
Druckkopf 16 ausgetretenen und von der auf dem Be-
hälter 10 aufzubringenden Druckfarbe 20 abgelösten
Partikel, Satelliten, Tröpfchen etc., die in der Lage sind,
sich als störender Drucknebel abseits des eigentlichen
Druckbereichs 18 abzusetzen und niederzuschlagen, in
unmittelbarer Nähe zu den Austrittsöffnungen des Drucck-
opfes 16 abgesaugt werden. Diese Absaugung erfolgt
damit unmittelbar nach der Ausbildung von abgelösten
Tröpfchen und nicht erst nach Ausbildung eines Druck-
nebels in Nähe der Druckvorrichtung 12, was durch den
Begriff der funktionalen Zuordnung ausgedrückt wird.
Die abgelösten Partikel und Tröpfchen werden unmittel-
bar nach ihrer Entstehung an den Austrittsöffnungen des
Druckkopfes 16 abgesaugt, bevor sie sich an dem Be-
hälter 10 oder an Teilen der Maschinenumgebung nie-
derschlagen und dort zu störendem Farbnebel und zu
Verschmutzungsproblemen führen können.
[0030] Wie es die schematische Perspektivansicht ei-
ner Ausführungsvariante des erfindungsgemäßen
Druckkopfes 16 der Fig. 2 zeigt, ist die Absaugeinrich-
tung 22 in unmittelbarer Nähe zu Austrittsöffnungen 28
im Druckkopf 16 für die Druckfarbe 20 angeordnet. Wie
es die Fig. 2 andeutet, die Absaugeinrichtung 22 in bau-
licher Einheit mit dem Druckkopf 16 zusammengefasst
und in dessen Gehäuse 26 integriert. Wie dort erkennbar,
umfasst die Absaugeinrichtung 22 mehrere Ansaug-
schlitze 30, wobei die Ansaugschlitze 30 wahlweise zu
beiden Seiten der mit der Druckfarbe 20 beaufschlagten
Düsenöffnungen 28 des Druckkopfes 16 angeordnet
sind, so dass sich die Ansaugschlitze 30 in Bewegungs-
richtung vor und hinter den Düsenöffnungen 28  befin-
den, wenn der Behälter 10 zur Erzeugung des Druckbil-
des bei fest stehendem Druckkopf 16 oszillierend in ho-
rizontaler Richtung bewegt wird (vgl. Doppelpfeil der Fig.
1 b). Der Begriff der oszillierenden Bewegung ist in die-
sem Zusammenhang nicht einschränkend zu verstehen,
sondern meint im Wesentlichen, dass eine oszillierende
Bewegungskomponente vorhanden ist. Wahlweise kön-
nen mit einem Direktdruckverfahren auch nicht runde
und/oder nicht rotierbare Formbehälter bedruckt werden,
die bei feststehendem Druckkopf bewegt werden oder
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gegenüber denen der Druckkopf bewegt wird. Normaler-
weise sind Relativbewegungen zwischen der zu bedruck-
enden Fläche und dem Druckkopf 16 erforderlich, ohne
dass diese Relativbewegungen genauer spezifiziert wer-
den müssen.
[0031] In gleicher Weise können die Ansaugschlitze
30 oberhalb und unterhalb der Düsenöffnungen 28 an-
geordnet sein, so dass sich die Ansaugschlitze 30 in Be-
wegungsrichtung oberhalb und unterhalb der Düsenöff-
nungen 28 befinden, wenn der Behälter 10 zur Erzeu-
gung des Druckbildes bei fest stehendem Druckkopf 16
oszillierend in vertikaler Richtung bewegt wird (vgl. Dop-
pelpfeil der Fig. 1a). Die Versorgung des Druckkopfes
16 mit Druckfarbe 20 ist ebenso durch einen Pfeil ange-
deutet wie die Absaugluftströmung 24 der Absaugein-
richtung 22.
[0032] Die schematische Draufsicht der Fig. 3 verdeut-
licht die Strömungsverhältnisse, die beim Bedrucken ei-
nes Behälters 10 mittels einer Direktdruckvorrichtung 12
entstehen können. Durch die Relativbewegung des zu
bedruckenden Behälters 10 und der Überlagerung der
Absaugströmungen 24 entsteht in einem Zwischenraum
32 zwischen Behälter 10 und Druckkopf 16 ein behälter-
spezifisches Strömungsprofil 34. Mittels der durch die
Ansaugschlitze 30 geführten Volumenströme 36 an
Saugluft soll der Drucknebel 38 im Zwischenraum 32 ab-
gesaugt werden. Die Ablenkung der Tintentröpfchen 40
soll dabei so gering wie möglich bleiben, um die Druck-
qualität nicht negativ zu beeinflussen. Als vorteilhaft hat
sich deshalb eine Absaugung mit rings um die Austritts-
öffnungen 28 des Druckkopfes 16 angeordneten An-
saugschlitzen 30 herausgestellt, wahlweise eine Anord-
nung der Ansaugschlitze 30 vor und hinter dem Drucck-
opf 16 in dessen Bewegungsrichtung (entsprechend
Fig. 1 b). Durch eine optionale Anpassung der Volumen-
ströme 36 kann zudem eine optimale Absaugung des
Drucknebels 38 bei minimaler Beeinflussung des Ink-Jet-
Drucks bzw. der in diesem Zusammenhang ausgebrach-
ten Tintentröpfchen 40 im Bereich des Strömungsprofils
34 erreicht werden. Ggf. können anhand von Modellrech-
nungen und über Simulationen für bestimmte Flaschen-
typen bzw. für bestimmte Behälterformen die auftreten-
den Strömungsprofile und damit die erforderlichen Ab-
saugleistungen ermittelt werden.
[0033] Sinnvoll können weiterhin eine variable Anpas-
sung und/oder ein steuer- oder regelbarer Saugdruck
sein, wobei der Saugdruck bspw. für zwei oder mehr An-
saugöffnungen oder Schlitze 30 jeweils unterschiedlich
einstellbar und/oder regelbar sein kann. Auf diese Weise
kann die Drucknebelabsaugung an unterschiedliche Be-
triebsbedingungen wie bspw. an unterschiedliche Ab-
stände des Druckkopfes 16 von dem zu bedruckenden
Druckbereich 18 auf dem Behälter 10 eingestellt werden.
Auch unterschiedliche Saugdrücke an zwei oder mehr
Ansaugöffnungen 30 des Druckkopfes 16 können sinn-
voll sein, wenn bspw. der Saugströmung 36 eine be-
stimmte Richtung aufgeprägt werden soll, um das Strö-
mungsprofil 34 zu beeinflussen.

[0034] Die Fig. 4 zeigt einen schematischen Längs-
schnitt durch eine Ausführungsvariante eines Ansaug-
kanals 42 des Druckkopfes 16. So können durch eine
angepasste Gestaltung der Geometrie und des Verlaufs
der Seitenwände 44 der Absaugeinrichtung 22 die Strö-
mungsgeschwindigkeiten 46 der Volumenströme 36 ent-
lang des Ansaugschlitzes 30 variiert werden und dem
Erzeugungsort des Drucknebels 38 angepasst werden.
So kann es abhängig vom Behälterdesign und daraus
resultierenden unterschiedlichen Druckabständen (va-
riable Zwischenräume 32) sinnvoll sein, die Strömungs-
geschwindigkeiten 46 in Bereichen mit großen Druckab-
ständen zu vergrößern. Eine Vergrößerung der Strö-
mungsgeschwindigkeit 46 lässt sich bspw. durch eine
Querschnittverengung erreichen. Weiterhin kann die
Strömungsgeschwindigkeit 46 durch unterschiedliche
bzw. variable Saugleistungen anzupassen.
[0035] Die Ansaugschlitzbreite der Ansaugschlitze 30
kann bspw. zwischen 0,1 mm und 10 mm, vorzugsweise
zwischen 0,2 und 7 mm, besonders bevorzugt zwischen
0,2 und 5 mm betragen. Diese Dimensionen haben sich
in der Praxis als vorteilhaft herausgestellt, wobei die grö-
ßeren Querschnitte und Schlitzbreiten dann sinnvoll ein-
zusetzen sind, wenn der Abstand 32 zwischen dem
Druckkopf 16 und dem Druckbereich 18 auf dem Behälter
10 relativ groß ist, was insbesondere bei unebenem
Druckbereich 18 oder reliefartigen Ausprägungen an der
Behältermantelfläche 14 notwendig ist, da in diesem Fall
für eine effektive Absaugung ein relativ großer Volumen-
strom 36 erforderlich ist. Bei solchen Behälteroberflä-
chen 14 kann der Druckabstand 32 bspw. bis zu 7 mm
oder mehr betragen. Bei zu geringen Querschnitten der
Ansaugöffnungen 30 würde ein großer Saugvolumen-
strom jedoch zu einer sehr hohen Luftgeschwindigkeit
der Saugströmung führen, was die Druckqualität unter
Umständen negativ beeinflussen könnte, da in diesem
Fall auch Anteile der Druckfarbe abgesaugt bzw. die mit
hoher Geschwindigkeit aus den Düsen austretende
Druckfarbe abgelenkt werden könnte. Bei sehr geringen
Abständen zwischen Druckkopf und Druckbereich von
bspw. 1 mm oder weniger kann der  Saugvolumenstrom
dagegen kleiner ausfallen, wodurch auch kleinere
Schlitzbreiten und - querschnitte der Ansaugöffnungen
sinnvoll sind. Die Volumenströme 36 der Absaugung
können bspw. zwischen 0 und 20 m3/h betragen.
[0036] Da der Druckkopf 16 mitsamt den daran ange-
ordneten Teilen der Absaugeinrichtung 22 auch in einer
geneigten Einbaulage (Anstellwinkel α; vgl. Fig. 4) be-
trieben werden kann, muss durch geeignete Maßnah-
men ein Herauslaufen der eingesaugten Tintentröpfchen
verhindert werden können. So kann vorzugsweise jede
der Ansaugöffnungen oder -schlitze 30 mit geeigneten
Einrichtungen zur Zurückhaltung angesaugter Flüssig-
keit wie einer sog. Tintenfalle 48 (vgl. Fig. 5) ausgestattet
sein, bspw. in Form einer Mulde 50, eines Schwamms
52 (vgl. Fig. 4) o. dgl., so dass die Druckköpfe 16 ver-
schwenkt werden können (z.B. beim Format- oder Pro-
duktwechsel), ohne dass darin befindliche und/oder ab-
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gesetzte bzw. kondensierte flüssige Druckfarbe aus der
Absaugöffnung 30 austritt. Eine Mulde 50 oder Rinne
kann in einem unteren Bereich der Ansaugöffnung 30
angeordnet sein, so dass im Bereich der Ansaugöffnung
30 kondensierte oder niedergeschlagene Druckflüssig-
keit dort festgehalten wird und bspw. über eine Bypas-
sleitung 54 abgezogen und der Saugströmung 36 zuge-
führt werden kann (vgl. Fig. 4).
[0037] Die schematische Draufsicht der Fig. 6 zeigt ei-
nen Förderabschnitt einer Behälterbehandlungs- und/
oder Abfüllanlage 56 mit einem Druckbereich 58 zur di-
rekten Bedruckung von Behältern 10, die auf einem
Transportstern 60 bewegt und an den Druckbereich 58
herangeführt werden. Ein rotierender Einlaufstern 62 be-
fördert die Behälter 10 zum Transportstern 60 der Anlage
56, während ein rotierender Auslaufstern 64 die Behälter
zu weiteren Station transportiert, bspw. zu einer Abfüll-
anlage, wo die Behälter 10 mit Flüssigkeit befüllt werden.
Die Fig. 6 deutet zudem eine optionale Fixiereinrichtung
66 zum Aushärten der Druckfarbe auf dem Druckbereich
18 jedes Behälters 10 an. Wie der durch einen oder meh-
rere Druckköpfe 16 gebildete Druckbereich 58 kann auch
die Fixiereinrichtung 66 am Außenumfang des Trans-
portsterns 60 angeordnet sein, ist jedoch zwingend dem
Druckbereich 58 nachgeordnet. Ggf. kann es sinnvoll
sein, mit der Fixiereinrichtung 66 einen Fixierbereich an
der Behältermantelfläche 14 abzudecken, der größer ist
als der Druckbereich 18 und zu mehreren, vorzugsweise
allen Seiten über diesen Druckbereich 18 hinausreicht,
damit zuverlässig alle am Behälter 10 niedergeschlage-
nen, jedoch in aller Regel kaum sichtbaren Tröpfchen
fixiert werden und nicht in späteren Behandlungsschrit-
ten verwischt werden können.
[0038] Die schematische Ansicht der Fig. 7 zeigt eine
weitere Variante einer Behälterbehandlungs- und/oder
Abfüllanlage 56, bei welcher der Druckbereich 58 inner-
halb des Transportsterns 60 angeordnet ist und konzen-
trisch zu diesem verstellbar ist, um verschiedene Druck-
farben auf mehrere Behälter 10 gleichzeitig aufbringen
zu können, wie dies in ähnlicher Weise bspw. in der EP
2 152 519 B1 offenbart ist. Der als Ring ausgebildete
Druckbereich 58 kann hierbei mehrere Druckstationen
mit jeweils mehreren Druckköpfen für verschiedene Far-
ben aufweisen, die durch Drehen des Rings den jewei-
ligen Behältern 10 zugeordnet werden können. Da der
Ring je nach Druckfortschritt in beide Richtungen ver-
dreht werden kann, können gleichzeitig mehrere benach-
barte Behälter, ggf. jeweils mit unterschiedlichen Druck-
farben, besprüht werden. Die erfindungsgemäße Ab-
saugvorrichtung 22 ist hier ebenfalls jeweils den Drucck-
öpfen zugeordnet, wobei eine zentrale Absaugleitung
für den Ring des Druckbereichs 58 sinnvoll sein kann.
[0039] Weiterhin wäre es auch denkbar, dass auf ei-
nem Karussell nur eine einzige Druckfarbe auf die Be-
hälter aufgebracht wird, wobei jeder Behälteraufnahme
am Umfang des Karussells mindestens ein Druckkopf 16
mit der erfindungsgemäßen Absaugung zugeordnet ist.
In der Höhe können bevorzugt auch zwei Druckköpfe 16

angeordnet sein, wenn beispielsweise ein Schulterbe-
reich von Flaschen ebenfalls bedruckt werden soll und
hierfür ein oberer Druckkopf anders angewinkelt ausge-
richtet ist, so dass er im Wesentlichen senkrecht zur
Schulterfläche der Flasche steht. Hier kann auch auf den
innendrehenden Ring verzichtet werden, da andere Far-
ben in weiteren Karussellen aufgebracht werden. Die Ka-
russelle können hierzu modular nacheinander angeord-
net sein.
[0040] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen. Die abgesaugten Tinten-
tröpfchen können über entsprechende Fallen einer Ent-
sorgung zugeführt werden. die Tintentröpfchen können
auch über eine der Tinte angepasste Härtungsform vom
flüssigen in den festen Aggregatzustand überführt wer-
den und entsprechend filtriert oder abgeschieden wer-
den. Darüber hinaus ist es denkbar, die gesammelten
Tinten einer Wiederverwendung bzw. einer Wiederauf-
bereitung zuzuführen.

Bezuaszeichenliste

[0041]

10 Behälter, Artikel, Flasche, Kunststoffbehälter
12 Druckvorrichtung
14 Außenmantelfläche, Behältermantelfläche
16 Druckkopf
18 Druckbereich
20 Druckfarbe
22 Absaugeinrichtung
24 Absaugluftströmung
26 Gehäuse
28 Austrittsöffnung
30 Ansaugschlitze, Ansaugöffnungen
32 Zwischenraum, Druckabstand
34 Strömungsprofil
36 Volumenstrom
38 Drucknebel
40 Tintentröpfchen
42 Ansaugkanal
44 Seitenwände
46 Strömungsgeschwindigkeit
48 Tintenfalle
50 Mulde
52 Schwamm
54 Bypassleitung
56 Anlage, Behälterbehandlungs- und/oder Abfüllan-

lage
58 Druckbereich60
60 Transportstern
62 Einlaufstern
64 Auslaufstern
66 Fixiereinrichtung
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α Anstellwinkel des Druckkopfes

Patentansprüche

1. Druckvorrichtung (12) zum Bedrucken von Artikeln
wie Verpackungen, Behälter (10) oder Flaschen,
umfassend wenigstens einen Druckkopf (16), der
sich zumindest während eines Druckvorganges in
einer definierten Relativposition zu einem Druckbe-
reich (18) an einer Artikel- oder Behälteraußenfläche
(14) befindet, und der mit einer Absaugeinrichtung
(22) zum Absaugen von versprühter und/oder ver-
spritzter Druckfarbe gekoppelt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Absaugeinrichtung (22) räumlich
und funktional dem wenigstens einen Druckkopf (16)
zugeordnet ist.

2. Druckvorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Ab-
saugeinrichtung (22) in unmittelbarer Nähe zu Aus-
trittsöffnungen (28) im Druckkopf (16) für die Druck-
farbe angeordnet ist.

3. Druckvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der
die Absaugeinrichtung (22) in baulicher Einheit mit
dem Druckkopf (16) zusammengefasst und/oder in
diesem integriert ist.

4. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, bei der die Absaugeinrichtung (22) eine, zwei, drei
oder mehr Ansaugöffnungen und/oder Ansaug-
schlitze (30) aufweist.

5. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, bei der die Absaugeinrichtung (22) mit variablem
und/oder steuer- oder regelbarem Saugdruck beauf-
schlagbar ist.

6. Druckvorrichtung nach Anspruch 5, bei der der
Saugdruck für zwei oder mehr Ansaugöffnungen
oder Schlitze (30) jeweils unterschiedlich einstellbar
und/oder regelbar ist.

7. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, bei der eine Ansaugschlitzbreite eines Ansaug-
schlitzes (30) bzw. einer Ansaugöffnung zwischen
0,1 mm und 10 mm, vorzugsweise zwischen 0,2 und
7 mm, besonders bevorzugt 0,2 bis 5 mm aufweist.

8. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, bei der jede der Ansaugöffnungen (42) oder -ka-
näle mit Einrichtungen zur Zurückhaltung angesaug-
ter Flüssigkeit (48) ausgestattet ist.

9. Druckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, der eine Fixiereinrichtung (66) zum Aushärten der
Druckfarbe auf dem Druckbereich (18) des Artikels,
des Behälters (10) oder der Flasche zugeordnet ist,

die einen Fixierbereich abdeckt, die größer ist als
der Druckbereich (18) und zu mehreren, vorzugs-
weise allen Seiten über diesen Druckbereich (18)
hinausreicht.

10. Druckkopf (16) zum Aufbringen flüssiger Druckfarbe
auf einen Druckbereich (18) eines Artikels, Behälters
(10) oder einer Flasche, der insbesondere Teil einer
Druckvorrichtung (12) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 9 ist und eine integrierte Absaugeinrichtung
(22) aufweist.

11. Verfahren zum Absaugen von versprühter und/oder
verspritzter Druckfarbe in unmittelbarer Nähe von
Austrittsöffnungen (28) für Druckfarbe eines Drucck-
opfes (16), der zum Aufbringen flüssiger Druckfar-
be auf einen Druckbereich (18) eines Artikels, eines
Behälters (10) oder einer Flasche o. dgl. vorbereitet
ist und der sich zumindest während eines Druckvor-
ganges in einer definierten Relativposition zum
Druckbereich (18) an einer Artikel- oder Behälterau-
ßenfläche (14) befindet.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem eine Vielzahl
von abgelösten Satelliten und/oder schwebenden
Tröpfchen der flüssigen Druckfarbe in Nähe des
Druckbereichs (18), insbesondere in unmittelbarer
Nähe des der Austrittsöffnungen (28) des Druckkop-
fes (16) und/oder in unmittelbarer Nähe zum Druck-
bereich (18) des Artikels oder Behälters (10) abge-
saugt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, bei dem an
wenigstens einer Absaugöffnung (30) ein variabler
Volumenstrom (36) anliegt, der zwischen 0 und ca.
20 m3/h beträgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, bei
dem an mehreren Absaugöffnungen (30) jeweils un-
terschiedliche und/oder variable Volumenströme
(36) anliegen, die jeweils zwischen 0 und ca. 20 m3/h
betragen.
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